
Kurze Einführung in die Problematik der 
Fallzahlzählung als Berechnungsgrundlage 
der Praxis-RLV

Mit Beschluss vom 20. April 2009 hat der Bewertungsausschuss entschieden, die Systematik der 
Fallz�hlung, die die Basis der Honorarzuweisung an die einzelnen Arztpraxen darstellt, zum 1. Juli 2009 –
und in einigen KVen r�ckwirkend zum 1. April 2009 - zu �ndern.

Begründet wird der kurzfristige Wechsel in der Zählsystematik seitens der KBV mit der Behauptung, MVZ 
und Berufsausübungsgemeinschaften würden durch medizinisch  nicht  gerechtfertigte  interne  Überwei-
sungen einen massiven Fallzahlanstieg verursachen und damit für alle Ärzte den Punktwert destabilisieren.
Den Beweis für diese Behauptung bleiben die Kassenärztlichen Vereinigungen schuldig.  

Statt des Arztfalles - definiert als Kontakt eines Patienten mit einem Arzt innerhalb eines Quartals – wird 
wie in fr�heren Jahren seit dem wieder der Behandlungsfall – definiert als  Kontakt  eines Patienten  
mit einer Arztpraxis innerhalb eines Quartals – zur Grundlage der Honorarzuweisung erkl�rt. 

Da in einer Einzelpraxis Arztfall und Behandlungsfall grunds�tzlich zusammenfallen, wirkt sich diese 
�nderung nur auf Berufsaus�bungsgemeinschaften und MVZ aus. Hier kommt es daf�r teils zu 
deutlichen Honorarabschl�gen, da die Zahl der Behandlungsf�lle in einer Gemeinschaftseinrichtung 
prinzipiell geringer ist als die Zahl der Arztf�lle. 

Dieser Effekt ist umso gr��er, je st�rker die �rzte einer Praxis – als welche Medizinische 
Versorgungszentren wie auch jede Berufsaus�bungsgemeinschaft unabh�ngig von der Gr��e definiert 
sind – miteinander kooperieren und Patienten fach�bergreifend gemeinsam behandeln.

Das Problem der ge�nderten Fallz�hlung trifft daher insbesondere jene �rzte, die im Sinne der politisch 
gef�rderten und gesamtgesellschaftlich sinnvollen fach�bergreifenden Kooperation in einer gemein-
samen Praxis t�tig sind. 

Die vom Bewertungsausschuss hier zum Ausgleich einger�umten und f�lschlicherweise als Subventionen 
bezeichneten pauschalen Zuschl�ge k�nnen dabei die durch die Umstellung der Fallz�hlsystematik 
bedingten Einbu�en h�ufig nicht ann�hernd ausgleichen.

Insgesamt wird damit der Grundsatz 'gleiches Honorar f�r gleiche Leistung' verletzt. Deshalb tritt der 
BMVZ vehement daf�r ein, die Berechnung der Praxis-RLV wieder am Arztfall zu orientieren, was 
insgesamt und strukturübergreifend eine leistungsgerechte Vergütung für alle �rzte ermöglicht.




